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nalen und kommunalen Steuern oder sonstigen Abgaben 
befreit; ausgenommen hiervon sind
1. indirekte Steuern und Abgaben, die normalerweise im 

Preis von Waren und Dienstleistungen enthalten sind;
2. Steuern und sonstige Abgaben von privatem, im Emp

fangsstaat gelegenen unbeweglichen Vermögen;
3. Erbschaftssteuern und Abgaben vom Vermögensübergang 

in bezug auf Vermögen im Empfangsstaat;
4. Steuern und sonstige Abgaben von privaten Einkünften, 

deren Quelle sich im Empfangsstaat befindet, sowie von 
dort gelegenem Vermögen;

5. Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben, die für be
stimmte Dienstleistungen erhoben werden;

6. Eintragungs-, Gerichts-, Beurkundungs-, Beglaubigungs-, 
Hypotheken- und Stempelgebühren.

(2) Für bewegliches Vermögen eines verstorbenen Angehö
rigen der konsularischen Vertretung oder eines seiner Fami
lienangehörigen werden staatliche, regionale und kommunale 
Steuern oder sonstige Abgaben für den Vermögensübergang 
insoweit nicht erhoben, als sich dieses Vermögen nur deshalb 
im Empfangsstaat befindet, weil sich der Verstorbene als 
Angehöriger der konsularischen Vertretung oder als dessen 
Familienangehöriger im Empfangsstaat aufhielt.

Artikel 22
(1) Alle Gegenstände, einschließlich Kraftfahrzeuge, die für 

den dienstlichen Gebrauch der konsularischen Vertretung ein- 
und ausgeführt werden, sind im Empfangsstaat in gleichem 
Umfang von Zöllen und sonstigen Abgaben befreit wie die 
Gegenstände, die zum dienstlichen Gebrauch der diplomati
schen Mission des Entsendestaates ein- und ausgeführt wer
den.

(2) Eine konsularische Amtsperson und ihre Familien
angehörigen sind in gleichem Umfang von der Zollkontrolle 
ihres persönlichen Gepäcks, von Zöllen und sonstigen Abgaben 
bei der Ein- und Ausfuhr von Gegenständen befreit wie ein 
Mitglied des diplomatischen Personals der diplomatischen 
Mission des Entsendestaates.

(3) Ein Konsularangestellter und ein Mitglied des Dienst
personals der konsularischen Vertretung sowie ihre Familien
angehörigen sind hinsichtlich der Ein- und Ausfuhr von Ge
genständen, die zur ersten Einrichtung im Empfangsstaat 
bestimmt sind, von Zöllen und sonstigen Abgaben in gleichem 
Umfang befreit wie ein Mitglied des Verwaltungs- und 
technischen Personals der diplomatischen Mission des Ent
sendestaates.

(4) Die Absätze 1 bis 3 beziehen sich nicht auf Kosten für 
die Aufbewahrung, Lagerung und den Transport von ein- 
und ausgeführten Gegenständen.

Artikel 23
Ein Angehöriger der konsularischen Vertretung und seine 

Familienangehörigen genießen im Empfangsstaat Bewegungs
und Reisefreiheit, vorbehaltlich der Gebiete, in die die Ein
reise oder in denen der Aufenthalt durch die Rechtsvorschrif
ten des Empfangsstaates nicht gestattet ist.

Artikel 24
(1) Ein Konsularangestellter und ein Mitglied des Dienst

personals der konsularischen Vertretung, die Staatsbürger des 
Empfangsstaates sind oder die ihren Wohnsitz im Empfangs
staat haben, genießen nicht die in diesem Vertrag festgelegten 
Erleichterungen, Privilegien und Immunitäten mit Aus
nahme der in Artikel 16 vorgesehenen Befreiung von der 
Verpflichtung zur Zeugenaussage über Angelegenheiten, die 
mit der Ausübung ihrer dienstlichen Funktion verbunden sind.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für einen Familienangehöri
gen eines Angehörigen der konsularischen Vertretung, der 
Staatsbürger des Empfangsstaates ist oder der seinen Wohn
sitz im Empfangsstaat hat.

K a p i t e l  IV 

Konsularfunktionen

Artikel 25
(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht,

1. die Rechte und Interessen des Entsendestaates, seiner 
Staatsbürger und juristischen Personen zu vertreten;

2. zur Entwicklung der ökonomischen, kulturellen und wis
senschaftlichen Beziehungen zwischen dem Entsendestaat 
und dem Empfangsstaat beizutragen;

3. auf andere Art und Weise die Entwicklung freundschaft
licher Beziehungen zwischen dem Entsendestaat und dem 
Empfangsstaat zu fördern.

(2) Eine konsularische Amtsperson kann außer den in die
sem Vertrag vorgesehenen Funktionen andere konsularische 
Funktionen ausüben, mit denen sie vom Entsendestaat beauf
tragt wurde, sofern das nicht den Rechtsvorschriften des 
Empfangsstaates widerspricht.

Artikel 26
(1) Eine konsularische Amtsperson darf ihre konsularischen 

Funktionen nur im Konsularbezirk ausüben. Die Ausübung 
konsularischer Funktionen außerhalb des Konsularbezirkes 
bedarf in jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung des 
Empfangsstaates.

(2) Eine konsularische Amtsperson kann sich in Ausübung 
ihrer konsularischen Funktionen direkt an die zuständigen 
staatlichen Organe im Konsularbezirk wenden.

Artikel 27
(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, in Über

einstimmung mit den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates 
Staatsbürger des Entsendestaates vor den Gerichten und 
anderen Organen des Empfangsstaates zu vertreten oder für 
ihre angemessene Vertretung zu sorgen, um Maßnahmen 
zum Schutz der Rechte und Interessen dieser Staatsbürger zu 
erwirken, wenn diese wegen Abwesenheit oder aus anderen 
triftigen Gründen ihre Rechte und Interessen nicht recht
zeitig wahrnehmen können. Dies trifft auch auf juristische 
Personen des Entsendestaates zu.

(2) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, mit einem 
Staatsbürger des Entsendestaates in Verbindung zu treten, 
sich mit ihm zu treffen, ihm Unterstützung im Verkehr mit 
den Organen des Empfangsstaates zu gewähren, ihm Hilfe 
in von diesen Organen behandelten Angelegenheiten zu 
leisten und ihm die Unterstützung eines Rechtsanwaltes oder 
einer anderen Person zu sichern sowie einen Dolmetscher zu 
vermitteln.

(3) Der Empfangsstaat schränkt in keiner Weise die Bezie
hungen und den Zutritt eines Staatsbürgers des Entsende
staates zur konsularischen Vertretung ein.

(4) Die Organe des Empfangsstaates unterstützen eine kon
sularische Amtsperson beim Erhalt von Informationen über 
Personen, die die Staatsbürgerschaft des Entsendestaates 
besitzen, damit sich die konsularische Amtsperson mit diesen 
Staatsbürgern in Verbindung setzen oder treffen kann.

Artikel 28
(1) Die Organe des Empfangsstaates informieren die zustän

dige konsularische Amtsperson des Entsendestaates unverzüg
lich, wenn ein Staatsbürger des Entsendestaates verhaftet oder 
in irgendeiner Form festgenommen wird.

(2) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, einen 
Staatsbürger des Entsendestaates, der festgenommen oder 
verhaftet wurde oder der sich in Vollzug eines Urteils in Haft 
befindet, zu besuchen. Die konsularische Amtsperson enthält 
sich des Besuches eines Verhafteten des Entsendestaates, wenn 
sich dieser dem ausdrücklich widersetzt.

(3) Die in Absatz 2 genannten Rechte werden in Überein
stimmung mit den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates


